
Antrag auf Ausstellung einer Schülerfahrkarte 

Schuijahr ______ _ 
(Bitte vollstlndlg ausfüllen bzw. Zutreffendes ankreuzen!) 

j 1. Personenbezogene Daten der SchOlertn/dea 8ch01era 

/ Name 
Vorname 

j 

/ Geourtsdatum Geschlecht 

0 weiblich 0 männlich 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort, Ortsteil 1 Telefon-Nr. fOr evtl. Rückfragen 
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2. Angaben zum Schulbesuch 

Schuljahr Klasse, Bildungsgang 

Schule und Schulort • 

Schulform (nur bei berufsblldenden Schulen) 

D BVJ D Berufsfachschule D Fachoberschule D Fachschule 0 Berufliches Gymnasium 

Bestltfgung des Schulbesuchs durch die Schule: 

D Die vorgenannten schullschen Angaben werden bestätigt. 

13i Besug:i du ElildU!JQl5Hlngn ~CllflfigJ§S.bUlit; 

□ Der Besuch der vorgenannten Berufsfachschule setzt nicht den Realschulabschluss voraus (Zugangsvoraussetzung) . 

• 

Datum, Unterschrift und Stempel der Schule 

Ich versichere ausdrOcklfch, dass Ich fOr das o. g. Schuljahr bisher noch keine Fahrausweis beantragt habe. 

Ich er1dire mich ausdrOckJlch damit einverstanden, dass: 

- die zur AnspruchsprOfung sowie zur Ausstellung eines SchOlerfahrkarte erforder11chen persOnllchen Daten sowie das 

für die Sch01erfahr1mte erforderliche Lichtbild zum Zwecke der Lelstungsbewllllgung verarbeitet und g9$?81chert wer­

den. 

• diese Daten an das vom Salzlandkreis beauftragte Verkehrsunternehmen weltergeleltet, verarbeitet und gespeichert 

werden dürfen, um die Ausstellung der Schülerfahrkarte vornehmen zu können. 

Ich verpfllchw mich, die Fahrkarte sofort an den Salzlandkreis zurückzugeben, wenn vor Ablauf des Schuljahre, bzw. vor 

Aolauf der Gültigkeitsdauer die o. g. Schule verlassen wird oder sich der o. g. Wohntltz Inder!. 

Ort, Datum Vor- und Nachname elnn Erzlehung1- bzw. Per10nen-

10rgeberechtfgten bzw. bei Yotljthrtgkell der SchOlertn/d11 

SchOlert 

Untel'IChrltt dN Erziehung• bzw. Peraonen­

■orgeberechtlgten bzw. bei Volljihrigkelt der 
SchOlertn/dH SchOIII'$ 

Eventuelle Rückfragen richten Sie bitte an: 

Po,tan,chrlft: Salzlandkrel1, '41 Fachdlenat Krela- und wtrtachaftaentwlcklung und Tourl1mu1, 06400 Bernburg (Saale) 

Telefon: +49 3'471 684-1781 

SLK-12-40-454; 2024-12-05 

: 
! 



Hinweise 
zum Antrag auf Ausstellung einer Schülerfahrkarte 

Wer bekommt eine SchOlerfahrlcarte? 
Der Schüler/die Schülerin muss die folgenden Voraussetzungen erfOlleh: 
1. Wohnung bzw. gewöhnlicher Aufenthalt Im Salzlandkrels 

2. Es wird eine der folgenden Schulformen besucht: 

allgemelnblldende Schulen 8chulwegmlndntentfemu ng 

1. - 4. Schuljahrgang (Primarstufe) 2,0 km 

5. • 6. Schuljahrgang (Gymnasium, Sekundar-, Gemeinschaftsschule) 3,0km 

5. - 6. Schuljahrgang (Förderschule) 2,5km 

7. - 10. Schuljahrgang (Gymnasium, Sekundar-, Gemeinschaftsschule) 3,5km 

7. - 10. Schuljahrgang (Förderschule) 3,0km 

berufsbildende Schulen 

Berufsvorbereitungsjahr (BV J) 

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) 4,0km 

1. Ausbildungsjahr der Berufsfachschulen (BFS), die keinen Realschul-
abschluss voraussetzen 

Die Festlegung der Mindestentfernungen gilt für diejenigen Schüler, deren Wohnort mit dem Schulstandort 

identisch ist. Maßgebend für die Ennittlung der Mindestentfernung ist der kürzeste sichere Fußweg bis zur 

Unterrichtsstätte (Schulweg). Unabhängig von der Mindestentfernung besteht ein Anspruch, wenn der Schü­

ler/die Schülerin in einer anderen Gemeinde bzw. einem anderen Ortsteil als dem Schulstandort wohnt; je­

doch nur, wenn die nächstgelegene Schule der gewählten Schulform besucht wird (siehe Punkt 3). 

3. Der Anspruch auf Beförderung besteht grundsätzlich nur fü~ den Besuch der nächstgelegenen Schule der 

gewählten Schulfonn (gemäß Schulbezirk/-einzugsbereich; bei freigegebenen Schulbezirken/­

einzugsbereichen zur räumlich nächstgelegenen Schule). Als nächstgelegene Schule gilt auch die Schule, 

die auf Anordnung der oberen Schulbehörde (Landesschulamt Sachsen-Anhalt) besucht wird. 

4. Der Anspruch auf Beförderung besteht nur bei dem Besuch der nach dem Lehr- und Stundenplan regelmä­

ßig vorgesehenen Unterrichtsveranstaltungen zur Schule und zurück zu den gewöhnlichen Beförderungszei­

ten. 
5. Die Beförderung erfolgt grundsätzlich durch den öffentlichen Linienverkehr. Die Beförderungspflicht wird 

damit erfüllt, dass eine Beförderung von der gemäß Fahrplan nächstgelegenen Haltestelle im Wohnort zu der 

nächstgelegenen Haltestelle am Schulort und zurück gewährleistet wird. 

W,e bekommt man eine SchD/erfahrkarte? 
1. Der umseitige Antragsvordruck muss für jedes Schuljahr neu ausgefüllt und von einem Erziehungs- bzw. 

Peraonensorgeberechtigten bzw. bei Volljährigkeit von der Schülerin bzw. vom Schüler unterschrieben wer-

den. 
2. Oae besuchte Schule muas die schulischen Angaben mit Schulstempel und Unterschrift auf dem umseitigen 

Antragsvordruck bestätigen. 
3. F0r die Schuljahrgänge 1, 5 und 8 Ist dem Antrag jeweils ein aktuelles Lichtbild beizufügen. Dieses erhalten 

Sie nach der elektronischen Verarbeitung über die Schule zurück. 
4. Der ausgefüllte Antrag muss beim Salzlandkreis eingereicht werden. 
5. Die.Schülerfahrkarte wird durch die Schule an Ihr Kind übergeben. Nur im Falle einer Ablehnung erhalten Sie 

einen gesonderten Bescheid. 

Wa k06t« ein• SchO/erfahrkarte? 
Der Salzlandkreis trägt auf der Grundlage des Schulgesetzes des Landes -Sachsen-Anhalt die Kosten für die 

Sch 0lerbeförderung. 

WM lange gilt die SchOlerfahrkarte? 
Oie Sch0lerfahrkarte gilt immer bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres - soweit keine andere Gültigkeitsdauer 

feet~legt ist. 

Wu l'1, wenn die SchOlerfahrlcart• verloren geht oder unbrauchbar geworden Ist? 

Die Schule teilt dem Salzlandkreis per Email den Verluet-oder auch die Unbrauchbarkeit der Schülerfahrkarte mit. 

Gleichzeitig stellt die Schule einmalig eine Ersatzfahr1<arte mit einer Gültigkeit von 14 Tagen direkt an den Fahr• 

achüler aus. Im Auftrag des Salzlandkreises wird vom Verkehrsunternehmen ein neuer Schülerausweis ausgefer­

tigt. Dieser kann innerhalb einer Woche in dem jeweiligen Betriebshof durch die Erziehungsberechtigten bzw. den 

Schüler aelblt gegen Entrichtung der erforderlichen Gebühr abgeholt werden. Eine erneute Ausstellung elner 

Erutzkarte durch die Schule ist nur bei Verlust bzw. Unbrauchbarkeit der neu ausgestellten Schülerfahrkarte 

zuliuig. Eine Vet1tngerung der bereits ausgestellten Ersatzfahrkarte ohne vorhergehende Abholung der neu 

auageatellten Schülerfahrkarte iat nicht geatattet. 

ROckgabf der SchO/erf1hrk1rte? 
Die ROcl<gab• an den Salzlandkrela hat 1ofort zu erfolgten, wenn der Auawels vor dem Endi des Schuljahres 

nicht mehr für Schulfahrten benötigt wird (z. B. wegen Wohnungswechsel, SchL1lwechsel, Aus1chelden aus der 

Schule). 

Gerne können Sie sich auch auf der Seite der Krel1verKehr1geaell1chaft Salzland mbH zur Soh0lerfahrkarte 

informieren: >» Schülerfahrkarte (kyg-aa!z!and,del 



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["de-de"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["de-de"],"usedOnDeviceOCR":false}



